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Liebe Kundinnen und Kunden, Geschäftsfreunde
Seitdem der Bundesrat am 16. März 2020 die ausser
ordentliche Lage erklärt hat, steht ein Teil der Wirtschaft 
und der Grossteil der Gesellschaft still. Nachfolgend in
formieren wir über die wichtigsten Punkte zu den Mass
nahmen des Bundesrats zur Unterstützung der KMU.

Kurzarbeitsentschädigung
Dieses Instrument ermöglicht den Betrieben, vorüber
gehende Beschäftigungseinbrüche auszugleichen und 
die Arbeitsplätze zu erhalten. Diese Kurzarbeit gilt für:
• Festangestellte
• Temporär Angestellte
• Angestellte in befristeten Arbeitsverhältnissen
• Personen im Lehrverhältnis
• Arbeitgeberähnliche Angestellte (Aktionäre oder Ge

sellschafter einer GmbH sowie deren Ehepartner)
Die Betriebe melden die Kurzarbeit umgehend mittels dem 
dafür vorgesehenen ausserordentlichen Formular  COVID19 
an. Die Wartefrist (Karenzfrist) entfällt und Arbeitnehmer 
müssen nicht mehr zuerst Überstunden abbauen.

Entschädigung für Selbständige (Stand 16.4.2020)
Selbständig Erwerbende, die wegen behördlichen Mass
nahmen direkt oder indirekt Erwerbsausfälle erleiden, 
werden entschädigt, sofern nicht bereits eine Entschädi
gung oder Versicherungsleistung besteht. Eine Entschä
digung ist für folgende Fälle vorgesehen:
• Schulschliessungen
• Ärztlich verordnete Quarantäne
• Schliessung eines selbständig geführten öffentlich 

zugänglichen Betriebes
Die Entschädigungen werden in Anlehnung an die Er
werbsersatzordnung geregelt. Das Taggeld entspricht 
max. 80 % des Einkommens, höchstens aber 196 Fran
ken pro Tag, bzw. 5880 Franken pro Monat. Der An
spruch entsteht rückwirkend ab dem 1. Tag des Erwerbs
einbruchs, frühestens ab dem 17.3.2020 und endet nach 
zwei Monaten, spätestens aber mit der Aufhebung der 
Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie. 
Die Leistung kann bei der Ausgleichskasse beantragt 
werden.

Gewährung von Krediten
Zur Überbrückung von Coronabedingten Liquiditätseng
pässen bürgt der Bund solidarisch für Kredite an KMU’s. 
Mit dem Formular Covid19Kredit können betroffene 
Unternehmen im Umfang von höchstens 10 % des Jah
resumsatzes Kredite bei ihrer Hausbank beantragen. 
Bis zu 500 000 Franken werden unbürokratisch innert 
kurzer Frist ausbezahlt. Diese sind zins und gebühren
frei und müssen spätestens nach 5 Jahren wieder zu
rückbezahlt werden. Erste Erfahrungen zeigen, dass die 
Banken bereits Rückzahlungen ab 2021 verlangen. Wer 
den Covid19Kredit beansprucht, wird aber Einschrän
kungen bei den zukünftigen Dividendenausschüttun
gen in Kauf nehmen müssen. Dies kann insbesondere 
bei Nachfolgeregelungen, bei welchen noch Bank oder 
Verkäuferdarlehen existieren, zu Einschränkungen der 
Rückzahlungen führen.

Weitere Massnahmen
• Arbeitgeber dürfen während 6 Monaten für die Be

zahlung der Arbeitgeber und der Arbeitsnehmer-
beiträge an die berufliche Vorsorge die geöffneten 
Arbeitgeberbeitragsreserven verwenden.

• Die Stellenmeldepflicht und alle damit verbundenen 
Aufgaben und Pflichten werden vorübergehend auf
gehoben.

Besuchen Sie unsere Website unter www.anbasutz.ch. 
Sie finden dort weitere Informationen, welche wir  laufend 
aktualisieren. Bei Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.

Personelles
Im vergangenen Jahr konnten folgende Mitarbeiterin
nen das fünfjährige Firmenjubiläum feiern:
Anik Meyer, Eintritt am 17.11.2014
Jasmina Hasanbasic, Eintritt am 1.9.2014
Sandra Schaad, Eintritt 24.4.2014
Wir gratulieren den Damen und bedanken uns ganz 
herzlich für die Firmentreue und hoffen, noch lange auf 
sie zählen zu können.
 Ihr ANBA-Team

Schulstrasse 1A ∙ 2572 SutzLattrigen
Tel. 032 366 00 44
info@anbasutz.ch
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ARBEITSZEIT – MEHRARBEIT – FERIEN: 
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Einleitung
Das Arbeitsverhältnis ist ein Austauschverhältnis – Lohn 
gegen Arbeitsleistung. Der Arbeitnehmer verdient sei
nen Lohn, indem er Arbeitszeit ableistet. Wie verhält 
es sich aber, wenn er z. B. mehr als die vereinbarte Ar
beitszeit leistet oder weniger? Wann ist die Arbeitszeit 
zu leisten und wann besteht Anspruch auf Ferien?
Diese Fragen und Antworten sollen einen generellen 
Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit vermit
teln  – sie ersetzen keine einzelfallbezogene Rechts
beratung und beziehen sich auf ein «normales» Voll
zeitpensum. Spezialfragen zu Teilzeitarbeit, Arbeit 
auf Abruf, Handelsreisenden, Personalverleih etc. sind 
ebenso ausgeklammert wie Lohnfortzahlungsfragen.

Arbeitszeit
Was ist Arbeitszeit?
Diejenige Zeitspanne, während der ein Arbeitnehmer in
ner oder ausserhalb des Betriebes für die Bedürfnisse des 
Arbeitgebers zur Verfügung zu stehen hat und auch tat
sächlich steht und damit über seine Zeit nicht frei verfü
gen kann. Der Arbeitsweg ist keine Arbeitszeit, wohl aber 
der Weg vom Arbeits zum Einsatzort (z. B. zur Baustelle).

Wer bestimmt Dauer und Lage der Arbeitszeit?
Dauer und Lage (Beginn, Unterbrüche, Ende) der Ar
beitszeit ergibt sich primär aus dem Einzel oder einem 
Gesamtarbeitsvertrag und sekundär aus der gelebten 
Praxis (betrieblich, Branche oder lokal). Der Arbeitgeber 
ist in den Grenzen von Vertrag und Gesetz berechtigt, 
die Arbeitszeit durch Weisung festzulegen. 

Darf der Arbeitgeber Lage und Dauer
der Arbeitszeit einseitig ändern?
Nur soweit die Arbeitszeit nicht bereits vertraglich ge
regelt ist. Um eine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit 
anzupassen, muss der Arbeitgeber den Arbeitsvertag 
anpassen, was nur im Einverständnis mit dem Arbeit
nehmer oder über eine Änderungskündigung möglich 
ist. Weisungen hingegen kann der Arbeitgeber einseitig 
anpassen. Sie müssen verhältnismässig sein und dürfen 
die Persönlichkeit des Arbeitnehmers nicht verletzen. 
Bei einer einschneidenden Änderung der Arbeitszeit 
ist daher eine Umstellungsfrist zu gewähren. Überdies 
ist denkbar, dass eine lang praktizierte Arbeitszeit zum 
Vertragsbestandteil werden kann, selbst wenn sie nicht 
im schriftlichen Arbeitsvertrag erwähnt ist. 

Bestehen gesetzliche Grenzen für die Arbeitszeit?
Sowohl hinsichtlich Dauer als auch Lage der Arbeitszeit, 
Ruhezeiten, Pausen, Verbote von Nacht und Sonntags

arbeit und betreffend weitere Sonderbestimmungen 
sind die Vorschriften des Arbeitsgesetzes einzuhalten.

Was ist die (betriebsübliche) Normalarbeitszeit?
Die Normalarbeitszeit bestimmt die Hauptleistungs-
p� icht des Arbeitnehmers, um den Arbeitsvertrag 
zu erfüllen und den vereinbarten Lohn zu verdienen. 
Festgelegt wird die Normalarbeitszeit im Einzel, Nor
mal oder Gesamtarbeitsvertrag oder durch gelebte 
Praxis. Verbreitet ist die wöchentliche Arbeitszeit (z. B. 
42 Stunden), bei fl exiblen Arbeitszeitmodellen fi nden 
sich aber auch andere Bezugsgrössen wie z. B. die Jah
resarbeitszeit.

Was ist die gesetzliche Höchstarbeitszeit?
Die vom Arbeitsgesetz festgelegte, allgemeine wö-
chentliche Stundenobergrenze, die grundsätzlich nicht 
überschritten werden darf.
• Für alle Arbeitnehmer in industriellen Betrieben, im 

Büro und in büroähnlichen Berufen sowie für Ver
kaufspersonal in Grossbetrieben des Detailhandels: 
45 Stunden pro Woche.

• Für alle übrigen Arbeitnehmer (primär manuelle Tä
tigkeiten, Handwerk, Verkauf in KMU): 50 Stunden 
pro Woche.

Ist die Arbeitszeit zu erfassen?
Ja, die geleistete (tägliche und wöchentliche) Arbeits
zeit inkl. Ausgleichs und Überzeitarbeit sowie ihre 
Lage und die Pausen von einer halben Stunde und 
mehr sind zwingend zu erfassen und zu dokumen
tieren.

Welches sind die möglichen Folgen für Betriebe, 
die keine Arbeitszeiterfassung führen?
Das zuständige Arbeitsinspektorat ermahnt den Ar
beitgeber und kann bei fortgesetzter Weigerung eine 
Verfügung mit Bussenandrohung erlassen. Die Zeit-
erfassung ist zudem eine Anspruchsvoraussetzung für 
Kurzarbeitsentschädigung.

Überstunden / Überzeit («Mehrarbeit») und 
Minusstunden
Was sind Überstunden?
All jene Mehrarbeitsstunden, die der Arbeitnehmer 
über sein vertragliches Soll der Normalarbeitszeit hi
naus leistet. Mehrarbeit gilt aber nur dann als Über
stunden, wenn sie objektiv (betriebs)notwendig war 
oder vom Arbeitgeber angeordnet oder nachträglich 
genehmigt worden ist, wobei es ausreicht, wenn der 
Arbeitgeber davon Kenntnis hat, ohne einzu schreiten.
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Was sind Überzeitstunden (Überzeit)?
All jene Überstunden, die der Arbeitnehmer über die 
gesetzliche Höchstarbeitszeit (45 oder 50 Wochen
stunden) hinaus leistet.

Kann von der gesetzlichen Entschädigungsregel 
für Überstunden abgewichen werden?
Ja, sofern das im Voraus schriftlich vereinbart wird. Es 
gilt grundsätzlich Vertragsfreiheit. Der Arbeitsvertrag 
kann z. B. vorsehen, dass Überstunden nie ausbezahlt 
werden, sondern kompensiert werden müssen, er kann 
eine Überstundenauszahlung ohne Zuschlag vorsehen 
oder er kann eine Überstundenentschädigung ganz 
wegbedingen, indem die Überstunden z. B. durch den 
Lohn oder durch eine zusätzliche Ferienwoche abge
golten sind.

Kann von der gesetzlichen Entschädigungsregel 
für Überzeitstunden abgewichen werden?
Nur soweit im Gesetz vorgesehen. Die ersten 60 Über
zeitstunden pro Kalenderjahr können demnach für 
Arbeitnehmer mit einer wöchentlichen Höchstarbeits
zeit von 45 Stunden unter denselben Voraussetzungen 
wie Überstunden wegbedungen werden. Alle übrigen 
Überzeitstunden sind mit Zuschlag (25 %) auszubezah
len oder, sofern der Arbeitnehmer einverstanden ist, 
innert 14 Tagen durch Freizeit von gleicher Dauer zu 
kompensieren.

Kann der Arbeitgeber Kompensation von Mehr-
arbeit einseitig anordnen oder kann der Arbeit-
nehmer selbständig kompensieren?
Ja, wenn das im Voraus vertraglich vereinbart worden 
ist. Umgekehrt kann der Arbeitsvertrag auch den Ar
beitnehmer berechtigen und verpfl ichten, selbständig 
für die Kompensation von Mehrarbeit zu sorgen. Vor
sicht bei Überzeitstunden, diesbezüglich hat das Bun
desgericht soweit ersichtlich noch nicht geklärt, ob eine 
im Voraus vertraglich vorgesehene einseitige Kompen
sationsanordnung zulässig ist oder ob der Arbeitneh
mer streng nach Gesetz für jede geleistete Überzeit
stunde einzeln in die Kompensation einwilligen muss.

Haben leitende Angestellte Anspruch auf Über-
stunden- und Überzeitentschädigung?
Von leitenden Angestellten darf erwartet werden, 
dass sie qualitativ und quantitativ mehr leisten als das 
Betriebsübliche. Damit gilt für sie auch keine Normal
arbeitszeit und es liegen bei Mehrarbeit keine Über-
stunden im Rechtssinne vor. Anders aber, wenn eine 
Normalarbeitszeit vertraglich vereinbart ist, dann be
steht ein Überstundenentschädigungsanspruch.
Für leitende Angestellte (mittleres Kader) gelten die üb
lichen Überzeitbestimmungen. Anders bei höheren lei
tenden Angestellten, also die oberste Führungsebene 

mit Entscheidbefugnis für den Betrieb oder Betreibsteil, 
welche den Geschäftsgang nachhaltig und massge
blich beeinfl ussen. Für sie gelten das Arbeitsgesetz und 
die Überzeitbestimmungen nicht.

Können Entschädigungs- oder Kompensations-
ansprüche aus Mehrarbeit untergehen?
• Eine Entschädigung wird am vereinbarten Lohnzah

lungstermin oder am Monatsende fällig, in dem die 
Mehrarbeitet geleistet wurde. Fünf Jahre nach Fällig
keit verjähren die Ansprüche. Verjährung bedeutet, 
dass die Ansprüche noch bestehen, der Arbeitgeber 
sie aber nicht bezahlen muss, wenn er sich auf die 
Verjährung beruft (Verrechnung bleibt aber mög
lich).

• Nur ganz ausnahmsweise können Ansprüche aus 
Mehrarbeit verwirken, d. h. sie gehen unter und 
können nicht mehr durchgesetzt werden. Zwar 
muss der Arbeitnehmer geleistete Mehrarbeit zeit
nah melden, eine Verwirkung wegen verzögerter 
Geltendmachung darf nur mit grosser Zurückhal
tung angenommen werden, wenn zum Zeitablauf 
noch weitere Elemente hinzukommen, welche die 
Geltendmachung rechtmissbräuchlich erscheinen 
lassen.

Wie verhält es sich, wenn der Arbeitnehmer 
weniger als die Normalarbeitszeit arbeitet 
(Minusstunden)?
Grundsätzlich gilt: Kein Lohn ohne Arbeit. Hat der Ar
beitnehmer Minusstunden selbst verursacht – liegt also 
keine unverschuldete persönliche Verhinderung (z. B. 
Krankheit etc.) oder Arbeitgeberverzug (zu wenig Ar
beit, saisonale Schwankungen etc.) vor – kann der Ar
beitgeber den Lohn kürzen und zurückverlangen oder 
mit künftigen Lohnansprüchen verrechnen. Gerade bei 
fl exiblen Arbeitszeitmodellen ist stattdessen u. U. auch 
möglich, die Minusstunden nachzuholen.

Was ist Gleitzeitarbeit?
Bei der Gleitzeitarbeit kann der Arbeitnehmer abgese
hen von allfälligen Blockzeiten seine Arbeitszeit weit
gehend frei einteilen. Diese Zeitautonomie bringt aber 
mit sich, dass der Arbeitnehmer Mehrarbeit i. d. R. frei
willig leistet und es in seiner Verantwortung liegt, sol
che Gleitzeitsaldi abzubauen (insbesondere innerhalb 
der Kündigungsfrist) sonst können sie entschädigungs
los verfallen. Zulässig ist daher auch die Bestimmung, 
dass z. B. Ende Jahr nur ein bestimmter Gleitzeitsaldo 
übertragen werden kann und der restliche Überhang 
«abgeschnitten» wird. Bei Gleitzeit sind Überstun
den / Überzeit daher eher zurückhaltend anzuneh
men und der Arbeitnehmer muss beweisen, dass ein 
Mehrarbeitssaldo nicht Gleitzeit, sondern Überstun
den / Überzeit ist.
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Ferien
Was sind Ferien und welche Ansprüche hat der 
Arbeitnehmer daraus?
Der Ferienanspruch beinhaltet zweierlei: Einräumung 
zusammenhängender Freizeit von mehreren Tagen 
zwecks Erholung und Fortsetzung der Lohnzahlung 
währenddessen. Der Arbeitnehmer hat pro Dienst
jahr Anspruch auf mindestens vier Ferienwochen (fünf 
 Ferienwochen bis zum vollendeten 20. Altersjahr); min
destens zwei Wochen müssen zusammenhängen.

Können die Ferien mit Geld abgegolten werden?
Nein, Ferien sind ihrem Erholungszweck entsprechend 
in natura zu beziehen; die Abgeltung mit Geld ist wäh
rend des Anstellungsverhältnisses verboten; mit zwei 
Ausnahmen:
• Die Abgeltung der Ferien mit Geld ist am Ende des 

Arbeitsvertrages zulässig, wenn realer Bezug nicht 
mehr möglich ist.

• Bei sehr unregelmässiger Arbeitsleistung oder bei 
sehr kurzem Arbeitseinsatz kann der Ferienlohn aus
nahmsweise laufend zusammen mit dem Arbeits
lohn ausbezahlt werden (in der Praxis verbreitet ist 
ein Zuschlag von 8,33 % bei Stundenlohn), sofern 
der Ferienlohn sowohl im Arbeitsvertrag als auch auf 
jeder Lohnabrechnung ausgewiesen wird.

Welches sind die Konsequenzen, wenn 
der Arbeitgeber die Ferien dennoch mit 
Lohnzuschlag abgilt?
Die Praxis handhabt das absolut zwingende Abgel
tungsverbot während der Anstellung streng. Die ver
meintlich abgegoltenen Ferien gelten als nicht bezogen 
und sind vom Arbeitgeber am Ende des Arbeitsverhält
nisses nochmals zu bezahlen (Doppelzahlungsrisiko).

Wer bestimmt den Zeitpunkt des Ferienbezugs?
Vorbehaltlich vertraglicher Abreden bestimmt der Ar-
beitgeber den Zeitpunkt der Ferien, wobei er soweit 
betrieblich möglich auf die Wünsche des Arbeitneh
mers Rücksicht nehmen muss. Ist ein Betrieb wegen Be
triebsferien geschlossen, muss also der Arbeitnehmer 

grundsätzlich dann Ferien beziehen. Auch sonst kann 
der Arbeitgeber Ferien anordnen, die Praxis verlangt 
aber eine Vorankündigungsfrist von drei Monaten. 
Weiter wird das Bestimmungsrecht des Arbeitgebers 
eingeschränkt, indem die Ferien i. d. R. im laufenden 
Dienstjahr, wenn immer möglich real und während des 
Arbeitsverhältnisses zu gewähren sind und vereinbarte 
Ferien nicht einfach wieder geändert werden dürfen.

Können Ferienansprüche des Arbeitnehmers 
untergehen?
Nein, eine Verwirkung ist ähnlich wie bei Mehrarbeit 
nur in ganz seltenen Fällen von Rechtsmissbrauch 
denkbar. Deshalb sind vertragliche oder reglementari
sche Bestimmungen nichtig, wonach die nicht bezoge
nen Ferien zu einem bestimmten Zeitpunkt verfallen. 
Allerdings verjährt der Ferienanspruch fünf Jahre nach 
seiner Fälligkeit. 

Muss der Arbeitnehmer zu viel bezogene Ferien 
zurückbezahlen?
Falls keine vertragliche Regelung besteht, sind zwei 
Fälle zu unterscheiden: 
• Hat der Arbeitgeber die Ferien angeordnet, so kann 

er beim Austritt des Arbeitnehmers den Ferienlohn 
nicht zurückverlangen.

• Hat der Arbeitnehmer dagegen um individuelle 
 Ferien ersucht und der Arbeitgeber hat dem statt
gegeben, reicht die Arbeitszeit bis zum Austritt aber 
nicht aus, um den Vorbezug auszugleichen, so muss 
der Arbeitnehmer einen entsprechenden Abzug 
vom letzten Lohn grundsätzlich hinnehmen, wenn 
er gekündigt hat, nicht hingegen, wenn der Arbeit
geber gekündigt hat.

* * * * *

Haben Sie zur Arbeitszeit oder damit zusammen
hängend konkrete Fragen, insbesondere in der aktuell 
besonderen Situation, stehen wir Ihnen gerne zur Ver
fügung.


